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Versicherungsschutz für alle Be-
rufsrisken (Einzelpersonen und
Gesellschaften)

Artikel 1
Versichertes Risiko
1. Inhalt und Umfang

Das versicherte Risiko ergibt sich aus
der in der Polizze festgelegten Risi-
kobeschreibung  und umfasst alle Ei-
genschaften, Rechtsverhältnisse und
Tätigkeiten, zu denen der Versiche-
rungsnehmer aufgrund der für sei-
nen Beruf oder Betrieb geltenden
Rechtsnormen berechtigt ist.

2. Vergrößerung

Erhöhungen und Erweiterungen des
versicherten Risikos sind mitversi-
chert.

Artikel 2
Versicherungsfall
1. Begriffsbestimmung

Versicherungsfall ist der Verstoß
(Handlung oder Unterlassung), wel-
cher aus dem versicherten Risiko ent-
springt und aus welchem dem Versi-
cherungsnehmer Schadenersatzver-
pflichtungen (Art. 3, Pkt. 1.) erwach-
sen oder erwachsen könnten.

2. Serienschaden

Als ein Versicherungsfall gelten auch
alle Folgen

2.1 eines Verstoßes;

2.2 mehrerer auf derselben Ursache
beruhender Verstöße;

2.3 mehrerer auf gleichartigen Ursachen
beruhender Verstöße, wenn zwi-
schen diesen Ursachen ein rechtli-
cher, technischer oder wirtschaftli-
cher Zusammenhang besteht.

Artikel 3
Versicherungsschutz
1. Leistungsversprechen

Im Versicherungsfall übernimmt der
Versicherer

1.1 die Erfüllung von Schadenersatzver-
pflichtungen, die dem Versiche-
rungsnehmer wegen eines Personen-

schadens, eines Sachschadens oder
eines reinen Vermögensschadens
aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbe-
stimmungen privatrechtlichen Inhalts
erwachsen*);

*) In der Folge kurz "Schadenersatz-
verpflichtungen" genannt.

1.2 die Kosten der Feststellung und der
Abwehr einer von einem Dritten be-
haupteten Schadenersatzverpflich-
tung im Rahmen des Art. 7, Pkt. 3.

2. Begriffsbestimmungen

2.1 Personenschäden sind Tötung, Kör-
perverletzung oder Gesundheits-
schädigung von Menschen und de-
ren Folgen.

2.2 Sachschäden sind Beschädigung,
Vernichtung, Verlust oder Abhan-
denkommen von körperlichen Sa-
chen und deren Folgen.

Als körperliche Sachen gelten auch
Geld, Wechsel, Wertpapiere und
Wertzeichen.

2.3 Folgen aus Personen- und/oder Sach-
schäden werden als abgeleitete Ver-
mögensschäden bezeichnet.

2.4 Reine Vermögensschäden sind Schä-
den, die weder auf einen Personen-
schaden  noch auf einen Sachscha-
den zurückzuführen sind.

3. Abgrenzungen zum Leistungsver-
sprechen

Das Leistungsversprechen des Versi-
cherers gemäß Pkt. 1. umfasst somit
nicht:

3.1 Ansprüche auf Erfüllung von Verträ-
gen und die an die Stelle der Erfül-
lung tretende Ersatzleistung;

3.2 Ansprüche auf Gewährleistung für
Mängel (z.B. auch Entgelt für man-
gelhaft erbrachte Leistungen);

3.3 Ansprüche auf Schadenersatz auf-
grund gesetzlicher Haftpflichtbe-
stimmungen öffentlich-rechtlichen
Inhalts;

3.4 Ansprüche auf Schadenersatz, soweit
sie aufgrund eines Vertrages oder ei-
ner besonderen Zusage über den
Umfang der gesetzlichen Schadener-
satzpflicht hinausgehen;

4 Notwendige Zusatzvereinbarungen

Nur aufgrund besonderer Vereinba-
rungen mit dem Versicherer bezieht
sich der Versicherungsschutz gemäß
Pkt. 1. auch auf die Erfüllung von

4.1 Schadenersatzverpflichtungen aus
Treuhandverträgen (Treuhandschaf-
ten).

Im Falle einer solchen besonderen
Vereinbarung sind aber nur solche
Schadenersatzverpflichtungen ge-
deckt, die aus der Verletzung der
Bedingungen der Treuhandschaft er-
folgen (z.B. grundbücherliche Besi-
cherung). Nicht versichert sind jeden-
falls Verpflichtungen aus einer rein
vertraglich garantierten Zahlungszu-
sage (Garantievertrag);

4.2 Schadenersatzverpflichtungen auf-
grund des Amtshaftungs- (BGBI. Nr.
20/1949) oder des Organhaftpflicht-
gesetzes (BGBI. Nr. 181/1967), beide
in der jeweils geltenden Fassung;

4.3 Schadenersatzverpflichtungen aus
Prospektbegutachtungen gemäß
dem Kapitalmarktgesetz (BGBI. Nr.
625/1991) in der jeweils geltenden
Fassung.

Artikel 4
Erweiterungen des Versicherungs-
schutzes
1. Sachliche Erweiterungen

Der Versicherungsschutz bezieht sich
auch auf Schadenersatzverpflichtun-
gen aus

1.1 Innehabung von Grundstücken,
Gebäuden oder Räumlichkeiten, die
ausschließlich für den versicherten
Beruf oder Betrieb und /oder aus-
schließlich für Wohnzwecke des Ver-
sicherungsnehmers oder seiner Ar-
beitnehmer benützt werden;

1.2 Innehabung oder Verwendung der
gesamten kaufmännisch-technischen
Betriebseinrichtung;

1.3 Abhaltung von Betriebsveranstaltun-
gen.

2. Personelle Erweiterungen

Der Versicherungsschutz bezieht sich
im Rahmen des versicherten Risikos
auch auf Schadenersatzverpflichtun-
gen
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2.1 der gesetzlichen Vertreter des Versi-
cherungsnehmers und solcher Perso-
nen, die er zur Leitung oder Beauf-
sichtigung des versicherten Betriebes
oder eines Teiles desselben angestellt
hat;

2.2 sämtlicher übrigen Arbeitnehmer für
Schäden, die sie in Ausübung ihrer
dienstlichen Verrichtungen verursa-
chen, jedoch unter Ausschluss von
Personenschäden, soweit es sich um
Arbeitsunfälle unter Arbeitnehmern
des versicherten Betriebes im Sinne
der Sozialversicherungsgesetze han-
delt;

2.3 sonstiger Personen (Substituten,
Subunternehmer, Urlaubsvertreter),
die für den Versicherungsnehmer tä-
tig werden, jedoch nur insoweit, als
hiefür nicht anderweitig Versiche-
rungsschutz besteht (Subsidiarde-
ckung).

Artikel 5
Örtlicher Geltungsbereich  des
Versicherungsschutzes
1. Europa

Der Versicherungsschutz ist gegeben,
wenn der Verstoß, der Schaden und
die Anspruchserhebung in Europa er-
folgt sind.

Er gilt in diesem Rahmen für österrei-
chisches und europäisches Recht.

Der Begriff Europa ist geographisch
zu verstehen. Nicht in dem örtlichen
Geltungsbereich fallen jedoch Island,
Grönland und Spitzbergen, ferner die
Kanarischen Inseln, Madeira, Zypern,
die Azoren sowie die asiatischen Ge-
biete der Türkei und der GUS.

2 Außereuropäisches Ausland

Die Ausdehnung des Versicherungs-
schutzes auf das außereuropäische
Ausland bedarf einer besonderen
Vereinbarung mit dem Versicherer.

3 Behinderungen im Versicherungsfall

Der Versicherungsschutz ist nicht
gegeben, wenn im Versicherungsfall
die Schadenermittlung und Schaden-
regulierung oder die Erfüllung sons-
tiger Pflichten des Versicherers durch
Staatsgewalt, Dritte oder den Versi-
cherungsnehmer verhindert wird.

Artikel 6
Zeitlicher Geltungsbereich des
Versicherungsschutzes
1. Wirksamkeit

Der Versicherungsschutz ist gegeben,
wenn der Verstoß, der Schaden und
die Anspruchserhebung während der
Wirksamkeit des Versicherungsschut-
zes (Laufzeit des Vertrages unter Be-
achtung der §§ 38, 39 und 39 a
VersVG) erfolgt sind.

 1.1 Vordeckung:

Der Versicherungsschutz bezieht sich
auch auf Verstöße, die im Zeitraum
von 3 Jahren vor dem Beginn des
Versicherungsvertrages gesetzt wur-
den und dem Versicherungsnehmer
bis zum Abschluss des Versiche-
rungsvertrages nicht bekannt ge-
worden sind oder nicht bekannt hät-
ten sein müssen.

Dies gilt jedoch nur insoweit, als
hiefür nicht bei einem anderen Versi-
cherer Versicherungsschutz besteht
(Subsidiardeckung).

Als bekannt gilt ein Verstoß auch
dann, wenn eine Handlung oder Un-
terlassung vom Versicherungsnehmer
als objektiv fehlerhaft erkannt oder
ihm als objektiv fehlerhaft bezeichnet
worden ist.

1.2 Nachdeckung

Versicherungsschutz ist nicht gege-
ben, wenn die Anspruchserhebung
durch den Dritten oder durch den
Versicherungsnehmer nach Ablauf
von 3 Jahren nach Beendigung des
Versicherungsvertrages beim Versi-
cherer erfolgt.

2. Handlung als Verstoß

Ist ein Schaden auf eine Handlung
zurückzuführen, so gilt folgendes:

Findet der Verstoß in einer schriftli-
chen Unterlage (welcher Art auch
immer) seine Begründung, so gilt er
in dem Zeitpunkt als gesetzt, in dem
der Versicherungsnehmer diese Un-
terlage unterfertigt.

In allen anderen Fällen gilt der Ver-
stoß in dem Zeitpunkt als gesetzt, in
dem der Versicherungsnehmer die
fehlerhafte Anordnung oder Äuße-
rung abgibt.

3. Unterlassung als Verstoß

Ist ein Schaden auf eine Unterlassung
zurückzuführen, so gilt der Verstoß
im Zweifel in dem Zeitpunkt als ge-
setzt, in dem die versäumte Hand-
lung spätestens hätte vorgenommen
werden müssen, um den Eintritt des
Schadens abzuwenden.

4. Serienschaden

Ein Serienschaden wird auf den
Zeitpunkt bezogen, in dem der erste
Verstoß im Rahmen der Serie vom
Versicherungsnehmer gesetzt wor-
den ist, wobei der in diesem Zeit-
punkt vereinbarte Umfang des Versi-
cherungsschutzes maßgebend ist.

Wird der Versicherungsvertrag ge-
mäß Art. 13 gekündigt, so besteht
nicht nur für die während der Wirk-
samkeit des Versicherungsschutzes,
sondern auch für die nach Beendi-
gung des Versicherungsvertrages ge-
setzten Verstöße im Rahmen der Se-
rie Versicherungsschutz.

Artikel 7
Summenmäßiger Geltungsbereich
des Versicherungsschutzes
1. Versicherungssumme

Die Versicherungssumme stellt die
Höchstleistung des Versicherers für
einen Versicherungsfall gemäß Arti-
kel 2, Pkt. 1. dar, und zwar auch
dann, wenn sich der Versicherungs-
schutz auf mehrere schadenersatz-
pflichtige Personen erstreckt.

Die Versicherungssumme gilt für
Personenschäden, Sachschäden und
reine Vermögensschäden zusammen
(Pauschalversicherungssumme).

2. Jahreshöchstleistung

Der Versicherer leistet für alle Versi-
cherungsfälle innerhalb eines Versi-
cherungsjahres höchstens das Dreifa-
che der jeweils maßgebenden Versi-
cherungssumme.

3. Rettungskosten; Kosten

3.1 Die Versicherung umfasst den Ersatz
von Rettungskosten.

3.2 Die Versicherung umfasst ferner die
den Umständen nach gebotenen ge-
richtlichen und außergerichtlichen
Kosten der Feststellung und Abwehr
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einer von einem Dritten behaupteten
Schadenersatzpflicht, und zwar auch
dann, wenn sich der Anspruch als
unberechtigt erweist.

3.3 Die Versicherung umfasst weiters die
Kosten der über Weisung des Versi-
cherers (siehe Art. 9, Pkt. 1.4) ge-
führten Verteidigung in einem Straf-
oder Disziplinarverfahren.

3.4 Kosten gemäß den Punkten 3.1 bis
3.3 werden auf die Versicherungs-
summe angerechnet.

4. Hinterlegung; Sicherheitsleistung

An einer Sicherheitsleistung oder
Hinterlegung, die der Versicherungs-
nehmer kraft Gesetzes oder gerichtl i-
cher Anordnung zur Deckung einer
Schadenersatzverpflichtung vorzu-
nehmen hat, beteiligt sich der Versi-
cherer in demselben Umfang wie an
der Ersatzleistung

5. Rentenzahlungen

Hat der Versicherungsnehmer Ren-
tenzahlungen zu leisten und über-
steigt der Kapitalwert der Rente die
Versicherungssumme oder den nach
Abzug etwaiger sonstiger Leistungen
aus demselben Versicherungsfall
noch verbleibenden Restbetrag der
Versicherungssumme, so wird die zu
leistende Rente nur im Verhältnis der
Versicherungssumme bzw. ihres
Restbetrages zum Kapitalwert der
Rente erstattet. Der Kapitalwert der
Rente wird zu diesem Zweck auf-
grund der österreichischen Sterbeta-
fel OEM 80/82 und eines Zinsflusses
von jährlich 3 % ermittelt (siehe Ren-
tentafel).

6. Behinderungen im Versicherungsfall

Falls die vom Versicherer verlangte
Erledigung eines Schadenersatzan-
spruches durch Anerkenntnis, Befrie-
digung oder Vergleich am Wider-
stand des Versicherungsnehmers
scheitert und der Versicherer mittels
eingeschriebenen Briefes die Erklä-
rung abgibt, seinen vertragsmäßigen
Anteil an Entschädigung und Kosten
zur Befriedigung des Geschädigten
zur Verfügung zu halten, hat der
Versicherer für den von der erwähn-
ten Erklärung an entstehenden
Mehraufwand an Hauptsache, Zinsen
und Kosten nicht aufzukommen.

7. Selbstbehalt

7.1 Allgemein

Der Selbstbehalt des Versicherungs-
nehmers beträgt in jedem Versiche-
rungsfall 10 %, mindestens
EUR 181,68, höchstens
EUR 1.816,82.

Diese Selbstbehaltsregelung gilt nicht
für Personenschäden.

7.2 Anderweitige Versicherung

Eine für das Risiko des Versiche-
rungsnehmers eventuell bestehende
anderweitige Versicherung (z.B.
durch Kollektivabschluss seitens der
Interessensvertretung des Versiche-
rungsnehmers) gilt im Rahmen dieses
Vertrages bis zur Höhe der dort ver-
einbarten Versicherungssumme als
Selbstbehalt. Dies gilt auch dann,
wenn der Versicherungsnehmer le-
diglich mitversicherte Person ist (z.B.
in einer Gebäude-
Haftpflichtversicherung).

In einem solchen Fall wird der Versi-
cherungsschutz aus diesem Vertrag
als Excedentendeckung geleistet.

Artikel 8
Ausschlüsse vom Versicherungs-
schutz
1. Kriegsrisken

Die Versicherung erstreckt sich nicht
auf Schadenersatzverpflichtungen
wegen Schäden, die entstehen durch
Gewalthandlungen von Staaten oder
gegen Staaten und ihre Organe,
Gewalthandlungen von politischen
und terroristischen Organisationen,
Gewalthandlungen anlässlich öffent-
licher Versammlungen, Kundgebun-
gen und Aufmärschen sowie Ge-
walthandlungen anlässlich von
Streiks und Aussperrungen.

2. Vorsatz

Die Versicherung erstreckt sich nicht
auf Schadenersatzverpflichtungen
der Personen, die den Schaden, für
den sie von einem Dritten verant-
wortlich gemacht werden, rechtswid-
rig und vorsätzlich herbeigeführt ha-
ben. Dem Vorsatz wird gleichgehal-
ten

2.1. eine Handlung oder Unterlassung,
bei welcher der Schadenseintritt mit
Wahrscheinlichkeit erwartet werden
musste, jedoch in Kauf genommen
wurde (z.B. durch bewusstes Abwei-
chen von Rechtsnormen; bzw. im
Hinblick auf die Wahl einer kosten-
oder zeitsparenden Arbeitsweise)

2.2. die Kenntnis der Mangelhaftigkeit
oder Schädlichkeit von hergestellten
oder gelieferten Sachen oder von
geleisteten Arbeiten bzw. sonstigen
Tätigkeiten.

3. Eigenschäden

Es besteht kein Versicherungsschutz
aus Schäden, die zugefügt werden

3.1 dem Versicherungsnehmer (den
Versicherungsnehmern) selbst;

3.2. Gesellschaften, an denen der Versi-
cherungsnehmer beteiligt ist, und
zwar im Ausmaß der prozentuellen
Beteiligung des Versicherungsneh-
mers an diesen Gesellschaften.

Bei juristischen Personen, geschäfts-
unfähigen oder beschränkt ge-
schäftsfähigen Personen werden de-
ren gesetzliche Vertreter dem Versi-
cherungsnehmer gleichgehalten.

4. Angehörige; Gesellschafter

Es besteht kein Versicherungsschutz
aus Schäden, die zugefügt werden

4.1 Angehörigen des Versicherungsneh-
mers (als Angehörige gelten der
Ehegatte, Verwandte in gerader auf-
steigender und absteigender Linie,
Schwieger-, Adoptiv- und Stiefeltern,
im gemeinsamen Haushalt lebende
Geschwister; außereheliche Gemein-
schaft ist in ihrer Auswirkung der
ehelichen gleichgestellt);

4.2 Gesellschaftern des Versicherungs-
nehmers und deren Angehörigen
(Pkt. 4.1);

5. Atomrisken

Die Versicherung erstreckt sich nicht
auf Schadenersatzverpflichtungen
aus Schäden, die in unmittelbarem
oder mittelbarem Zusammenhang
mit Auswirkungen der Atomenergie
stehen.

6. Kraftfahrzeugrisken

Die Versicherung erstreckt sich nicht
auf Schadenersatzverpflichtungen



ABHV - 5 -

aus Schäden durch Haltung oder
Verwendung von Luftfahrzeugen
und Luftfahrtgeräten im Sinne des
Luftfahrtgesetzes (BGBI. Nr.
253/1957) in der jeweils geltenden
Fassung.

7. Luftfahrzeugrisken

Die Versicherung erstreckt sich nicht
auf Schadenersatzverpflichtungen
aus Schäden durch Haltung oder
Verwendung von Luftfahrzeugen im
Sinne des Luftfahrtgesetzes (BGBI.
Nr. 253/1957) in der jeweils gelten-
den Fassung.

8. Allmählichkeitsrisken

Die Versicherung erstreckt sich nicht
auf Schadenersatzverpflichtung we-
gen Schäden an Sachen durch all-
mähliche Emission oder allmähliche
Einwirkung von Temperatur, Gasen,
Dämpfen, Flüssigkeiten, Feuchtigkeit
oder nichtatmosphärischen Nieder-
schlägen (wie Rauch, Ruß, Staub
usw.).

9. Umweltrisken

Die Versicherung erstreckt sich nicht
auf Schadenersatzverpflichtungen
wegen Schäden an Sachen, die
durch die Beeinträchtigung der Be-
schaffenheit von Luft, Erdreich oder
Gewässer (Umweltstörung) entste-
hen.

10. Überflutungsrisken

Die Versicherung erstreckt sich nicht
auf Schadenersatzverpflichtungen
wegen Schäden an Sachen, die
durch Überflutungen aus stehenden
und fließenden Gewässern entste-
hen.

11. Leasing, Leihe, Miete, Pacht

 Die Versicherung erstreckt sich nicht
auf Schadenersatzverpflichtungen
wegen Schäden, an Sachen, die der
Versicherungsnehmer oder die für
ihn handelnden Personen entliehen,
gemietet, geleast oder gepachtet
haben.

12. Schäden an eigener Leistung

Die Versicherung erstreckt sich nicht
auf Schadenersatzverpflichtungen
wegen Schäden, die an den vom
Versicherungsnehmer (oder in sei-
nem Auftrag oder für seine Rech-
nung von Dritten) hergestellten oder

gelieferten Arbeiten oder Sachen in-
folge einer in der Herstellung oder
Lieferung liegenden Ursache entste-
hen.

13. Reine Vermögensschäden

Die Versicherung erstreckt sich nicht
auf Schadenersatzverpflichtungen
wegen reiner Vermögensschäden aus

13.1 Tätigkeiten des Versicherungsneh-
mers als Aufsichtsrat, Beirat, Ver-
waltungsrat, Vorstand, Geschäfts-
führer, Leiter, Syndikus oder Ange-
stellter von Gesellschaften, Genos-
senschaften, Verbänden, Vereinen
und Unternehmungen welcher Art
auch immer;

13.2 Geschäften, die den guten Sitten
widersprechen oder den Strafgeset-
zen unterliegen (z.B. Geldwäsche,
Steuerhinterziehung etc.); ferner
aus Scheingeschäften jeder Art;

13.3 Optimierungs-, Spekulations-
und/oder Terminprognosen bzw.
gleichartiger Zusagen;

13.4 Finanzierungs-, Geld-, Kredit-
(Darlehen-, Hypothekar-), Termin-
oder Wertpapiergeschäften;

13.5 Nichterfüllung oder nicht rechtzeiti-
ger Erfüllung von Verträgen;

13.6 Bewertungs- und/oder Preisdiffe-
renzen;

13.7 Überprüfung der Bonität von Perso-
nen;

13.8 Verletzung der Schweigepflicht;

13.9 Verletzung von Marken-, Muster-,
Patent- oder Urheberrechtes (ge-
werblichen Schutzrechten);

13.10Überschreitung von Kostenvoran-
schlägen und Krediten sowie aus
Einbußen bei Krediten oder Kapi-
talinvestitionen;

13.11technischem Versagen elektroni-
scher Datenverarbeitungs-Anlagen
oder Geräte;

13.12Beschädigung, Vernichtung, Verlust
oder Abhandenkommen von Geld
(auch Buchgeld), Wechsel, Wertpa-
pieren und Wertzeichen (z.B. durch
Verstöße beim Buchungsvorgang,
bei der Kassenführung oder beim
Zahlungsakt). Dieser Ausschluss gilt
jedoch nicht für den Verlust von

Skonto aufgrund verspäteter Rech-
nungsprüfung;

13.13Veruntreuung seitens des Personals
des Versicherungsnehmers oder an-
derer Personen, deren er sich be-
dient;

Artikel 9
Obliegenheiten; Vollmacht des
Versicherers
1. Obliegenheiten

Als Obliegenheiten, deren Verletzung
die Leistungsfreiheit des Versicherers
gemäß § 6 VersVG bewirkt, werden
bestimmt:

1.1 Der Versicherungsnehmer ist ver-
pflichtet, besonders gefahrdrohende
Umstände, deren Beseitigung der
Versicherer billigerweise verlangen
konnte und verlangt hatte, innerhalb
einer angemessenen Frist zu beseiti-
gen. Ein Umstand, welcher schon zu
einem Schaden geführt hat, gilt im
Zweifel als besonders gefahrdro-
hend.

1.2 Der Versicherungsnehmer hat alles
ihm Zumutbare zu tun, um Ursa-
chen, Hergang und Folgen des Versi-
cherungsfalles aufzuklären und den
entstandenen Schaden gering zu hal-
ten.

1.3 Er hat den Versicherer umfassend
und unverzüglich, spätestens inner-
halb einer Woche ab Kenntnis, zu in-
formieren, und zwar schriftlich, falls
erforderlich auch fernmündlich oder
fernschriftlich.

Insbesondere sind anzuzeigen:

1.3.1 der Versicherungsfall;

1.3.2 die Geltendmachung einer Scha-
denersatzforderung;

1.3.3 die Zustellung einer Strafverfügung
sowie die Einleitung eines Straf-,
Verwaltungsstraf- oder Disziplinar-
verfahrens gegen den Versiche-
rungsnehmer oder den Versicher-
ten;

1.3.4 alle Maßnahmen Dritter zur ge-
richtlichen Durchsetzung von
Schadenersatzforderungen.

1.4 Der Versicherungsnehmer hat den
Versicherer bei der Feststellung und
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Erledigung oder Abwehr des Scha-
dens zu unterstützen.

1.4.1 Der Versicherungsnehmer hat den
vom Versicherer bestellten Anwalt
(Verteidiger, Rechtsbeistand) zu be-
vollmächtigen, ihm alle von ihm be-
nötigten Informationen zu geben
und ihm die Prozessführung zu
überlassen.

1.4.2 Ist dem Versicherungsnehmer die
rechtzeitige Einholung der Weisun-
gen des Versicherers nicht möglich,
so hat der Versicherungsnehmer
aus eigenem innerhalb der vorge-
schriebenen Frist alle gebotenen
Prozesshandlungen (auch Einspruch
gegen eine Strafverfügung) vorzu-
nehmen.

1.4.3 Der Versicherungsnehmer ist nicht
berechtigt, ohne vorherige Zustim-
mung des Versicherers einen Scha-
denersatzanspruch ganz oder zum
Teil anzuerkennen oder zu verglei-
chen.

2. Vollmacht des Versicherers

Der Versicherer ist bevollmächtigt, im
Rahmen seiner Verpflichtung zur
Leistung alle ihm zweckmäßig er-
scheinenden Erklärungen im Namen
des Versicherungsnehmers ab-
zugeben.

Artikel 10
Abtretung des Versicherungsan-
spruches
Der Versicherungsanspruch darf vor seiner
endgültigen Feststellung ohne ausdrückli-
che Zustimmung des Versicherers weder
abgetreten noch verpfändet werden.

Artikel 11
Versicherung für fremde Rech-
nung
Soweit die Versicherung neben Schaden-
ersatzverpflichtungen des Versicherungs-
nehmers selbst auch Schadenersatzver-
pflichtungen anderer Personen umfasst,
sind alle in dem Versicherungsvertrag
bezüglich des Versicherungsnehmers
getroffenen Bestimmungen auch auf
diese Personen sinngemäß anzuwenden;
sie sind neben dem Versicherungsnehmer
im gleichen Umfang wie dieser für die
Erfüllung der Obliegenheiten verantwort-
lich. Die Ausübung der Rechte aus dem

Versicherungsvertrag steht ausschließlich
dem Versicherungsnehmer zu.

Artikel 12
Versicherungsperiode, Prämie,
Beginn des Versicherungsschut-
zes; Prämienregulierung
1. Versicherungsperiode

Als Versicherungsperiode gilt, wenn
der Versicherungsvertrag nicht für
kürzere Zeit abgeschlossen ist, der
Zeitraum eines Jahres.

2. Prämie, Beginn des Versicherungs-
schutzes

2.1 Der Versicherungsnehmer hat die
erste oder einmalige Prämie ein-
schließlich Nebengebühren unver-
züglich nach Aushändigung der Po-
lizze zu bezahlen. Der Versicherungs-
schutz beginnt mit dieser Zahlung,
jedoch nicht vor dem in der Polizze
festgesetzten Zeitpunkt. Wird die Po-
lizze nach diesem Zeitpunkt ausge-
händigt, die Prämie sodann aber un-
verzüglich bezahlt, so beginnt der
Versicherungsschutz zu dem festge-
setzten Zeitpunkt.

2.2 Folgeprämien einschließlich Neben-
gebühren sind zu den in der Polizze
festgesetzten Zeitpunkten zu entrich-
ten.

2.3 Für die Folgen nicht rechtzeitiger
Prämienzahlung gelten die §§ 38, 39
und 39 a VersVG (siehe Anhang).
Rückständige Folgeprämien dürfen
nur innerhalb eines Jahres nach Ab-
lauf der nach § 39 VersVG gesetzten
Zahlungsfrist gerichtlich geltend ge-
macht werden

3 Prämienregulierung

3.1 Insoweit die Prämie vertragsgemäß
aufgrund der Lohn- und Gehalts-
summe, des Umsatzes oder anderer
zahlenmäßiger Angaben zu berech-
nen ist, wird der Bemessung zu-
nächst eine den zu erwartenden
Verhältnissen entsprechende Größe
zugrundegelegt.

Nach Ablauf einer jeden Versiche-
rungsperiode hat der Versicherungs-
nehmer die den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechenden Größen
anzugeben und auf Verlangen nach-
zuweisen. Dieser Verpflichtung hat

der Versicherungsnehmer innerhalb
eines Monates nach Erhalt der An-
frage des Versicherers nachzukom-
men.

Der Versicherer hat nach Empfang
der Angaben des Versicherungsneh-
mers die endgültige Abrechnung
vorzunehmen; der Mehr- oder Min-
derbetrag an Prämie ist einen Monat
nach Empfang der Abrechnung fäl-
lig.

3.2 Hat der Versicherungsnehmer die
Angaben nicht rechtzeitig gemacht,
so hat der Versicherer die Wahl, auf
Nachholung der Angaben zu klagen
oder eine Vertragsstrafe einzuheben.
Diese Vertragsstrafe beträgt, wenn
die ausständigen Angaben die erste
Jahresprämie oder die Prämie für ei-
ne Versicherungsdauer von weniger
als einem Jahr betreffen, so viel wie
jene Prämie, die erstmals zur Vor-
schreibung gelangt ist, andernfalls so
viel wie die Prämie für jenes Versi-
cherungsjahr, das dem abzurech-
nenden Versicherungsjahr unmittel-
bar vorangeht. Werden die Angaben
nachträglich, aber noch innerhalb
zweier Monate nach Empfang der
Aufforderung zur Bezahlung der
Verzugsprämie gemacht, so hat der
Versicherer den etwa zuviel gezahl-
ten Betrag rückzuerstatten.

Die Verzugsprämie gilt als Prämie;
demnach findet Pkt. 2.3 Anwen-
dung.

3.3 Einblicksrecht des Versicherers; Fol-
gen unrichtiger Angaben

Der Versicherer hat das Recht, die
Angaben des Versicherungsnehmers
nachzuprüfen. Der Versicherungs-
nehmer hat zu diesem Zweck Ein-
blick in sämtliche maßgebenden Un-
terlagen zu gewähren.

Hat der Versicherungsnehmer
schuldhaft unrichtige Angaben ge-
macht, so ist der Versicherer ab je-
nem Zeitpunkt von der Verpflichtung
zur Leistung frei, in welchem der
Versicherungsnehmer die richtigen
Angaben spätestens zu machen ge-
habt hätte. Die Leistungsfreiheit en-
det mit Einlangen der richtigen An-
gaben beim Versicherer.

4. Begriffsbestimmungen

4.1 Lohn- und Gehaltssumme
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Anzurechnen sind alle Löhne, Gehäl-
ter, Provisionen und sonstige Entgel-
te - welche Bezeichnung sie auch
immer tragen (z.B. Gefahren-, Mon-
tage-, Schmutzzulagen, Weggelder
usw.) - sämtlicher im Betrieb be-
schäftigter Personen (auch Heimar-
beiter usw.). Auf das Vorliegen eines
Arbeitsverhältnisses kommt es nicht
an.

Nicht anzurechnen sind Anteile des
Arbeitgebers an den Sozialversiche-
rungsbeiträgen; laufende Haushalts-
und Kinderzulagen, einmalige Zah-
lungen bei Heirat, Geburt eines Kin-
des, Krankheits-, Unglücks- oder To-
desfällen sowie Betriebsveranstaltun-
gen, Betriebs- oder Dienstjubiläen;
Abfertigungen; ferner staatliche Fa-
milien- und Wohnungsbeihilfen.

4.2 Umsatz (Honorar)

Unter dem Jahres-Umsatz ist die
Summe aller Entgelte für alle Liefe-
rungen und sonstigen Leistungen zu
verstehen, die ein Unternehmen in
den Ländern, auf die sich der örtliche
Geltungsbereich des Versicherungs-
schutzes erstreckt, ausführt, exklusi-
ve der Erlöse aus Lizenzen, aus Ver-
äußerungen eines Betriebes oder
Teilbetriebes sowie aus der Veräuße-
rung von Wirtschaftsgütern des An-
lagevermögens (§4 UStG 1972); Um-
satz ohne Mehrwertsteuer.

Artikel 13
Vertragsdauer; Kündigung; Risi-
kowegfall
1. Vertragsdauer

Der Vertrag ist auf die in der Polizze
festgesetzte Zeit abgeschlossen. Be-
trägt diese mindestens ein Jahr, so
gilt das Versicherungsverhältnis je-
desmal um ein Jahr verlängert, wenn
es nicht mindestens drei Monate vor
Ablauf der Vertragszeit von einem
der Vertragsteile schriftlich gekündigt
worden ist.

2. Kündigung im Versicherungsfall

Die Kündigung kann nur mit soforti-
ger Wirkung oder zum Schluss der
laufenden Versicherungsperiode er-
folgen.

3. Konkurs, Ausgleich des Versiche-
rungsnehmers

Der Versicherer kann nach Eröffnung
des Konkurses oder des Ausgleich-
verfahrens über das Vermögen des
Versicherungsnehmers den Vertrag
mit einer Frist von einem Monat
kündigen.

4. Risikowegfall

Fällt ein versichertes Risiko vollstän-
dig und dauernd weg, so erlischt die
Versicherung bezüglich dieses Risi-
kos.

Die Einschränkung der behördlichen
Zulassung bewirkt die Einschränkung
des Versicherungsvertrages auf den
verbleibenden Umfang.

 5. Prämienregulierung

Bei Kündigung nach Pkt. 2., Pkt. 3.
oder bei Risikowegfall nach Pkt. 4.
gebührt dem Versicherer nur jener
Teil der Prämie, welcher der abgelau-
fenen Versicherungszeit entspricht.

Eine Kündigung nach Pkt. 1., Pkt. 2.
oder ein Risikowegfall nach Pkt. 4.
schließt die Anwendung der Bestim-
mungen des Art. 12, Pkt. 3. nicht
aus.

6. Dauerrabatt

Hat der Versicherer mit Rücksicht auf
die vereinbarte Vertragszeit eine Er-
mäßigung der Prämie gewährt, so
kann er bei einer vorzeitigen Auflö-
sung des Vertrages die Nachzahlung
des Betrages fordern, um den die
Prämie höher bemessen worden wä-
re, wenn der Vertrag nur für den
Zeitraum geschlossen worden wäre,
während dessen er tatsächlich be-
standen hat.

Wird der Versicherungsvertrag ge-
mäß Pkt. 3. gekündigt, so kann eine
solche Nachzahlung nicht gefordert
werden.

Artikel 14
Pflichtversicherung; Projektversi-
cherung
1. Pflichtversicherung

Für eine Haftpflichtversicherung, zu
deren Abschluss eine gesetzliche
Verpflichtung besteht (Pflichtversi-

cherung), gelten die besonderen
Vorschriften der §§ 158c bis 158 i
VersVG.

2. Projektversicherung

2.1 Höchstleistung des Versicherers

Der Versicherer leistet für die inner-
halb des gesamten Deckungszeit-
raumes eingetretenen Versicherungs-
fälle höchstens das 3-fache der je-
weils vereinbarten Versicherungs-
summe. Artikel 7, Pkt.2. findet inso-
weit keine Anwendung.

2.2 Vertragsdauer

Der Vertrag endet abweichend von
Art. 13, Pkt. 1. mit dem vereinbarten
Ablaufstag, ohne dass es einer Kün-
digung bedarf.

Artikel 15
Anzuwendendes Recht; Gerichts-
stand; Schiedsgericht
Für die aus diesem Versicherungsverhält-
nis entstehenden Rechtsstreitigkeiten ist
österreichisches Recht anzuwenden. Ne-
ben den gesetzlich zuständigen Gerichten
ist das Gericht des inländischen Wohnsit-
zes des Versicherungsnehmers zuständig.

Der Spruch eines Schiedsgerichtes in Fra-
gen der Haftung des Versicherungsneh-
mers dem Grunde und/oder der Höhe
nach ist für die Leistungspflicht des Versi-
cherers im Rahmen dieses Versicherungs-
vertrages verbindlich, sofern dem
Schiedsgerichtsverfahren die Regelungen
gemäß §§ 577 ff ZPO zugrunde liegen.

Artikel 16
Schriftliche Form der Erklärung
des Versicherungsnehmers
Soweit in den Bedingungen nichts ande-
res vorgesehen ist, bedürfen sämtliche
Anzeigen und Erklärungen des Versiche-
rungsnehmers an den Versicherer der
Schriftform. Die Versicherungsvermittler
sind zu deren Entgegennahme nicht be-
rechtigt.

Soweit die ABHV, EBHV oder allfällige
besondere Vereinbarungen keine Sonder-
regelungen beinhalten, gelten die gesetz-
lichen Vorschriften.
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Rententafel in EUR
auf Grund der österreichischen Sterbetafel OEM 80/82  und eines Zinsfußes von jährlich 3 % (Art. 6, Pkt. 3).

Jahresbetrag der monatlich im voraus zahlbaren  l e b e n s l ä n g l i c h e n 1)) Rente für eine kapitalsmäßige Berechnungsgrundlage von EUR 72,67.

Alter 2) Jahres- Alter 2) Jahres- Alter 2) Jahres- Alter 2) Jahres- Alter 2) Jahres- Alter 2) Jahres- Alter 2) Jahres- Alter 2) Jahres-
Rente Rente Rente Rente Rente Rente Rente Rente
E     c E     c E     c E     c E     c E     c E      c E       c

0  2.54 10  2,64 20  2,84 30  3,12 40  3,61 50  4,43 60    5,86 70    8,78
1  2,51 11  2,66 21  2,86 31  3,16 41  3,68 51  4,53 61   6,06 71    9,21
2  2,52 12  2,68 22  2,89 32  3,20 42  3,74 52  4,65 62   6,28 72    9,68
3  2,54 13  2,69 23  2,91 33  3,24 43  3,81 53  4,77 63   6,52 73  10.18
4  2,55 14  2,71 24  2,94 34  3,29 44  3,89 54  4,90 64   6,77 74  10,71
5  2,56 15  2,73 25  2,96 35  3,34 45  3,97 55  5,03 65   7,05 75  11,29
6  2,58 16  2,76 26  2,99 36  3,39 46  4,05 56  5,18 66 7,35 76  11,90
7  2,59 17  2,78 27  3,02 37  3,44 47  4,14 57  5,33 67 7,67 77  12,55
8  2,61 18  2,80 28  3,06 38  3,49 48  4,23 58  5,49 68 8,01 78  13,25
9  2,62 19  2,82 29  3,09 39  3,55 49  4,32 59  5,67 69 8,38 79  14,00

80  14,80
1) Bei zeitlich begrenzten Renten ist die Höhe der auf eine Versicherungssumme von EUR 72,67 entfallenden Jahresrente aus denselben Rech-

nungsgrundlagen zu erstellen.

2) Für die Berechnung der Rente ist das Alter des Rentners an seinem dem Beginne des Rentenbezuges nächstgelegenen Geburtstage maßgebend.
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Ziffer 1
Allgemein beeidete gerichtliche
Sachverständige; Dolmetscher;
Übersetzer
Die Versicherung erstreckt sich auf außer-
gerichtliche und gerichtliche Tätigkeiten
des Versicherungsnehmers im Rahmen
seiner jeweiligen Befugnis.

Nachdeckung:

Artikel 6 Pkt. 1.2 gilt als gestrichen.

Ziffer 2
Immobilientreuhänder (Immobi-
lienmakler; Immobilienverwalter)
Die Versicherung erstreckt sich auf fol-
gende Tätigkeiten des Versicherungsneh-
mers im Rahmen seiner jeweiligen Befug-
nis:

1. Realitätenvermittlung: Vermittlung
von Rechtsgeschäften (z. B. von
Kauf-, Pacht-, Tauschverträgen) über
Liegenschaften oder Liegenschafts-
anteile (einschließlich der Erwerbung
von Wohnungseigentum).

2. Hypothekenvermittlung: Vermittlung
von Hypothekendarlehen. Die Versi-
cherung erstreckt sich jedoch nicht
auf die Vermittlung von Darlehen
ohne hypothekarische Sicherstellung.
Die Ausschlussbestimmungen gemäß
Art. 8, Pkt. 13.4 ABVH finden inso-
weit keine Anwendung.

3. Wohnungs- (Geschäftsraum-) Ver-
mittlung: Vermittlung von Rechtsge-
schäften (z.B. Mietverträgen, auch im
Zusammenhang mit einem Woh-
nungstausch) über Wohnungen,
Wohn- und Geschäftsräume.

4. Immobilienverwaltung.

5. Geschäftsvermittlung: Vermittlung
von Rechtsgeschäften (z.B. Kauf-,
Miet-, Pacht- oder Tauschverträgen)
über kaufmännische, gewerbliche
oder industrielle Betriebe (Unter-
nehmungen) aller Art.

6. Handel mit Immobilien.

Ziffer 3
Notare; Rechtsanwälte; Verteidi-
ger in Strafsachen
Die Versicherung erstreckt sich auf fol-
gende Tätigkeiten des Versicherungsneh-
mers im Rahmen seiner Befugnis:
1. Beratung, Prüfung und Vertretung in

allen Bereichen des öffentlichen oder
privaten Rechtes. Die Abschlussbe-
stimmungen laut Art. 8, Pkt. 13.9
ABVH finden keine Anwendung.

2. Erstellung von Gutachten.
3. Masseverwalter, Besonderer Verwal-

ter (§ 86 KO), Mitglieder des Gläubi-
gerausschusses.

4. Ausgleichsverwalter, Mitglied des
Gläubigerbeirates, Vorläufiger Ver-
walter (§ 84 AO), Liquidator,
Zwangsverwalter.

5. Geschäftsführer nach § 15a GmbH -
Gesetz.
Die Ausschlussbestimmungen laut
Art. 8, Pkt. 13.1 ABVH finden inso-
weit keine Anwendung.

6. Sachwalter (Kurator, Vormund).
7. Immobilienverwaltung

Nur gültig für Rechtsanwälte, Vertei-
diger in Strafsachen:

8. Nachdeckung:

Artikel 6 Pkt. 1.2 gilt als gestrichen.

Ferner gültig für Notare:

9. Aufnahme von Notariatsakten.

10. Vornahme von Beglaubigungen.

11. Gerichtskommissär.

Die besondere Vereinbarung laut Art.
3, Pkt. 4.1 ist getroffen. Die Versi-
cherung erstreckt sich auf Schaden-
ersatzverpflichtungen aus Treuhand-
verträgen (Treuhandschaften).

Die besondere Vereinbarung laut Art.
3, Pkt. 4.2 ist getroffen. die Versiche-
rung erstreckt sich auch auf Scha-
denersatzverpflichtungen aufgrund
des Amtshaftungs- (BGBI. Nr.
20/1949) oder des Organhaftpflicht-
gesetzes (BGBI .Nr.181/1967), beide
in der jeweils geltenden Fassung.

Ziffer 4
Patentanwälte
Die Versicherung erstreckt sich auf fol-
gende Tätigkeiten des Versicherungsneh-
mers im Rahmen seiner Befugnis:
1. Beratung, Prüfung und Vertretung in

allen Bereichen des Marken-, Muster-
, Patent- oder Urheberrechtes bzw.
sonstiger gewerblicher Schutzrechte.
Die Ausschlussbestimmungen laut
Art. 8, Pkt. 13.9 ABVH finden keine
Anwendung.

2. Erstellung von Gutachten.

Ziffer 5
Rechtsauskunftsstellen
Voraussetzung für den Versicherungs-
schutz ist, dass die Auskünfte von einem
Juristen gegeben werden.

Ziffer 6
Wirtschaftstreuhänder
Die Versicherung erstreckt sich insbeson-
dere auf folgende Tätigkeiten des Versi-
cherungsnehmers im Rahmen seiner je-
weiligen Befugnis:
1. Organisation, Führung und Überwa-

chung des Rechnungswesen.
2. Aufbau einer betrieblichen Kosten-

rechnung und Integration in die
Buchhaltung.

3. Durchführung der Lohn- und Ge-
haltsverrechnung.

4. Beratung und Vertretung auf dem
Gebiet des Abgabenwesens.

5. Erstellung von Jahresabschlüssen und
Steuererklärungen.

6. Vertretung vor Abgaben- und Fi-
nanzstrafbehörden, Sozialversiche-
rungsträgern, Kirchlichen und ande-
ren Behörden.

7. Erstellung von Gutachten sowie
Vornahme von Jahresabschluss- und
Spezialprüfungen.

8. Erteilung von Bestätigungsvermerken
aufgrund gesetzlicher oder freiwilli-
ger Prüfungen (gilt nur für die Be-
fugnisse Wirtschaftsprüfer und Steu-
erberater bzw. Buchprüfer und Steu-
erberater).

9. Betriebswirtschaftliche Beratung und
Vermögensverwaltung.


